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21.5.1739 Johann Roman Danreither, Verwalter der Herrschaft 
Sprinzenstein, erstattet der Herrschaft Bericht: 

 
 Johann Georg Mühlberger auf der Neumühle hat im 

Beisein des Hofjägers Johann Georg Engelmayr und 
des Hofwirts Elias Gugler auf der Herrschaftskanzlei 
folgende Aussage gemacht: 
 

• Andre Koblmüller auf der Koblmühle, Herrschaft 
Pürnstein, hat auf Ansuchen des Matthias 
Pruckmüller dessen Schaffelmühle in 
Augenschein genommen. 
 

• Dabei stellte der Koblmüller fest, dass ihm kein 
Schaden entstünde, wenn der Schafflmüller eines 
seiner zwei Wasserräder zu einem neuen 
Mahlgang verwenden würde. 
 

• Der Neumüller und der Koblmüller als nächste 
Nachbarn erheben daher keine Einwände gegen 
die Errichtung eines neuen Mahlgangs an der 
Schaffelmühle. 
 

• Die Herrschaft erteilt daher dem Schäffelmüllner 
die Erlaubnis zur Errichtung eines neuen 
Mahlgangs. 

 
24.4.1740 Das Bäckerhandwerk in Sarleinsbach wendet sich an 

die Herrschaft Sprinzenstein: 
 

• Als sich Matthias Wögerbauer vor vielen Jahren 
auf einem Weberhaus in Sarleinsbach ansässig 
machte, wurde vereinbart, dass die 
Bäckengerechtigkeit in diesem Haus nur zu 
seinen Lebzeiten Gültigkeit behalten und nach 
seinem Tod wieder kassiert werden würde. 
 

• Nach dem Tod des Matthias Wögerbauer ist also 
dieser Zeitpunkt gekommen, da sein Haus weder 
die Bäckengerechtigkeit besitzt noch von einem 
anderen Haus eine transferiert wurde. 
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